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das Vorliegen von entlastenden oder die strafrechtliche Ver
antwortlichkeit mindernden Umständen zu prüfen.

Auf Grund der Notwendigkeit des Einsatzes inoffizieller Kräfte 
des MfS zur Aufdeckung und Aufklärung möglicher Erscheinungs
formen der Feindtätigkeit kommt es in der Untersuchungsarbeit 
des MfS vor, daß inoffizielle Mitarbeiter des MfS als potentiel
le Zeunen in Erscheinung treten. Sie können sich in dem durch 
Oberprüfungen festgestellten Personen'-reis befinden, der in 
der Lage ist, zu Vorkommnissen Auskunft zu geben. Inoffizielle 
Mitarbeiter können in diesem Zusammenhang aber auch durch be
reits vernommene Zeugen bekannt werden oder durch den Beschul
digten als Auskunftspersonen oder Zeugen benannt werden. Weiter
hin können inoffizielle Mitarbeiter durejj 'ftei-ohuldigtenaussa- 
gen im Zusammenhang mit der zu unter^iofe^den Straftat als.... * i,.,.K jQMitwisser, Mittäter oder Gehilfen iM'Wscheinung treten.'
Es besteht grundsätzlich die Möglichkeit, und häufig auch die
Notwendigkeit, inoffizielldC^itsrbeiter im Ermittlungsver-

»•» -SMfahren als Zeunen zu v̂ Tmelhjjien. Die dabei auftretenden Pro-:n als Zeuqen zu v̂ l 
bleme und Lcsungsv|f’iig|en zur Konspirierung der inoffiziellen 
Zusammenarbeit ,mit 'dern MfS werden im Abschnitt 4.2.3.2. dar
gestellt .

Erfordernisse der Durchführung der Zeunsnvernehmung zur Ge- 
währleistunn wahrheitsoemäßer Zeuoenaussaoen

Wie die Beschuldigtenaussage ist auch die Zeugenaussage an 
die Persönlichkeit des Aussagenden gebunden. Es wirken persön
lichkeitsbedingte psychische Regulationsbedingungen des Wahr
nehmungsvorgangs und des Aussagegeschehens. Die wir
kenden Bedingungen, welche die Wahrnehmung, Verarbeitung,

1 Diese in der Praxis auftretende Konsequenz ist von uns aus
schließlich unter dem Gesichtspunkt der rechtlich unanfecht
baren V e r f a h r e n s w e i s e  untersucht worden, nicht aber hin
sichtlich ihrer Ursachen und d e r  Zweckmäßigkeit der Anwen
dung der rechtlich.möglichen Varianten im konkreton Fall.
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